
RepoRt Mazedonien

Made in europe
Schweizer, österreichische und deutsche Berufsbekleidungsfirmen  
profitieren von armut und angst unter mazedonischen arbeiterinnen
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die diesem Bericht zugrunde liegende Recherche  
wurde von der erklärung von Bern (evB) und 
der Clean Clothes Campaign (CCC) in auftrag gege-
ben. die Republik Mazedonien wurde ausgewählt, 
weil eine Untersuchung über Schweizer Berufs- 
bekleidungsunternehmen dieses Land als ein wichti-
ges produktionsland aufdeckte. dies belegen auch 
weitere Studien aus deutschland und den nieder-
landen.1

die Recherche basiert auf drei Hauptquellen: 
–	Interviews	mit	47	weiblichen	Beschäftigten	aus	5	Be-

kleidungsbetrieben,	die	ausserhalb	der	Fabrik	geführt	
wurden,	 sowie	 mit	 Arbeitsrechtsakteurinnen	 in	 der	
Republik	Mazedonien	(RM)	im	Februar/März	2012.2

–	Frühere	 Recherchen	 und	 Austauschprogramme,	 de-
ren	Ergebnisse	2005	im	Bericht	«WORKERS	VOICES,	
The	situation	of	women	in	the	Eastern	European	and	
Turkish	 garment	 industries»	 veröffentlicht	 wurden,	
sowie

–	FAIR	WEAR	FOUNDATION’s	Country	study	Republic	
of	Macedonia	2010.	

zusammenfassung

Die	in	der	ehemaligen	Jugoslawischen	Republik	Maze-
donien	(RM)	genähte	Bekleidung	ist	von	hoher	Qualität.	
Die	 NäherInnen	 fühlen	 sich	 verantwortlich	 für	 ihre	
Arbeit,	deren	Qualität	und	rechtzeitige	Lieferung.	

Gleichzeitig	sind	zahlreiche	Verletzungen	von	Men-
schenrechten,	 ILO3-Kernarbeitsnormen	 und	 anderen	
Übereinkommen	 der	 ILO	 und	 des	 Arbeitsgesetzes	 der	
RM	vorzufinden.

dazu zählen vor allem die folgenden Verstösse, die 
von den Forscherinnen in den untersuchten Betrieben 
dokumentiert wurden: 
–	ArbeiterInnen	erhalten	durchgehend	nur	Armutslöh-

ne.	 Die	 befragten	 Beschäftigten	 bekommen	 durch-
schnittlich	19		%	eines	Basis-Existenzlohnes.	Oft	ver-
dienen	sie	nicht	einmal	den	gesetzlichen	Mindestlohn.	
Die	niedrigen	Löhne	schlagen	sich	in	den	Lebensum-
ständen	 der	 ArbeiterInnen	 deutlich	 nieder.	 Arbeite-
rInnen	 subventionieren	 ihren	 Lohn	 mit	 Subsistenz-
landwirtschaft.	

–	Überstunden	fallen	regelmässig	und	unfreiwillig	an.	
–	3-	bis	6-monatige	Arbeitsverträge	treten	exzessiv	auf;	

Zuschläge	 und	 Lebensperspektiven	 werden	 den	 Be-
schäftigten	so	genommen.	

–	In	keiner	Fabrik	gibt	es	eine	Gewerkschaft	oder	eine	
ArbeitnehmerInnenvertretung.	

–	Die	Gesundheit	der	ArbeiterInnen	wird	teils	schwer	
beeinträchtigt.	

1	 Christliche	Initiative	Romero/Kampagne	
für	Saubere	Kleidung	2011:	Firmen
profile	–	Berufsbekleidungs	und	Heim
textilunternehmen;	SOMO	2005:		
Work	in	progress:	Labour	policies	of	
workwear	companies	supplying	public	
authorities	in	Europe.

2	 Die	ForscherInnen	und	AutorInnen	
sind	sich	bewusst,	dass	dieser		
Forschungsbericht	nicht	repräsentativ	
für	die	gesamte	Bekleidungsindustrie		
in	der	Republik	Mazedonien	ist.	Er		
gibt	einen	Einblick	in	Arbeitsbedingun
gen	bei	wichtigen	Berufsbekleidungs
lieferanten	für	die	Schweiz.	

3	 Internationale	Arbeitsorganisation:	
älteste	UNOrganisation;	dreigliedrig	
aufgebaut	aus	Vertretungen		
der	Arbeitnehmer,	Arbeitgeber		
und	Regierungen.
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ArbeiterInnen	 in	 der	 Bekleidungsindustrie	 schuften	
unter	 inhumanen	 Bedingungen.	 Die	 Arbeit	 der	 Nähe-
rInnen	 ist	 hart	 und	 verschleissend.	 Viele	 sind	 die	
HauptverdienerInnen	 in	 ihren	 Familien.	 Die	 Produk-
tionskrise	2008	führte	zu	einem	noch	höheren	Arbeits-
druck,	so	dass	die	ArbeiterInnen	mittlerweile	alle	Be-
dingungen	hinnehmen.

Die	 überwiegende	 Mehrheit	 der	 mazedonischen	
BürgerInnen	kämpft	ums	tägliche	Überleben.	Mit	einem	
Job	 in	 der	 Bekleidungsindustrie	 kann	 man	 diesem	
Kampf	 nicht	 entrinnen.	 Armut	 und	 Angst,	 die	 Arbeit	
und	die	Existenz	zu	verlieren,	hält	die	Beschäftigten	da-
von	ab,	ihre	Stimme	zu	erheben	und	für	ihre	Rechte	ein-
zutreten.	

Auch	 in	 der	 Republik	 Mazedonien	 zeigt	 sich	 die		
rigorose	 gewinnmaximierende	 Ausrichtung	 der	 Näh-
industrie	 auf	 Kosten	 der	 NäherInnen.	 Der	 gesetzliche	
Mindestlohn	liegt	noch	unter	dem	in	China	und	Indo-
nesien.	Tatsächliche	Löhne	und	ein	Basis-Existenzlohn	
klaffen	ähnlich	weit	auseinander	wie	in	Bangladesch.	

Die	Bekleidungsindustrie	in	der	Republik	Mazedo-
nien	 ist	 eines	 der	 wichtigsten	 Standbeine	 bezüglich	
Arbeitsplätze,	Exporte	und	Bruttoinlandprodukt	(BIP).	
Statt	Zukunftsperspektiven	und	ein	würdiges	Leben	ze-
mentiert	sie	jedoch	Armut	und	Angst.

die Bekleidungsindustrie  
in der Republik Mazedonien 

Die	Republik	Mazedonien	(RM)	liegt	im	Südwesten	des	
Balkans,	hat	etwa	zwei	Millionen	EinwohnerInnen	und	
ist	fast	so	gross	wie	Belgien.	Das	Land	grenzt	an	Serbien,	
Kosovo,	 Albanien,	 Bulgarien	 und	 Griechenland.	 535	
Nähereien	und	ungefähr	42	000	Beschäftigte	sind	regis-
triert.	Ein	grosser	Teil	der	Industrie	liegt	im	Osten	des	
Landes,	 mit	 dem	 Zentrum	 des	 Sektors	 in	 der	 Stadt	
Shtip.	Viele	Nähereien	sind	auch	in	Bitola	(Süden),	Del-
cevo	und	Gevgelija	(Osten),	Tetovo	(Westen)	und	Skop-
je,	der	Hauptstadt	im	Norden	des	Landes,	angesiedelt.

Mazedonien	und	insbesondere	die	Stadt	Shtip	wurden,	
als	 sie	noch	Teil	 Jugoslawiens	waren,	 im	Rahmen	der	
Wirtschaftspolitik	 für	 strukturschwache	 Regionen	 als	
Textil-	 und	 Bekleidungsindustriezentrum	 entwickelt.	
Nach	 dem	 Zerfall	 Jugoslawiens	 und	 seines	 Selbstver-
waltungssozialismus	überlebte	die	gesamte	Branche	als	
Nähstube.	Die	Textilindustrie	brach	wie	andere	Zweige	
im	Zuge	einer	breiten	De-Industrialisierung	zusammen.	
Nähauftraggeber	 kamen	 zunehmend	 aus	 Westeuropa.	
Die	gute	Ausbildung	der	Beschäftigten,	die	Verfügbar-
keit	 grosser	 Produktionskapazitäten,	 Infrastruktur,	
Tiefstlöhne	sowie	die	geografische	und	kulturelle	Nähe	
wirkten	anziehend.	Zudem	waren	die	osteuropäischen	
Währungen	nach	ihrer	dramatischen	Abwertung	zu	Be-
ginn	der	90er-Jahre	für	Euro-	und	US-Dollarzahler	billig	
zu	haben.	

«Lohn» – ein einseitiges europäisches Handels- und 
produktionssystem
Und	 Mazedonien	 hatte	 noch	 etwas	 anzubieten:	 Etwa	
90	%	der	Nähereien	arbeiteten	«in	Lohn».	Schon	vor	der	
«Wende»	und	dem	Zerfall	Jugoslawiens	war	das	«Lohn»-
System	 in	vielen	Nähfabriken	 in	ganz	Osteuropa	ver-
breitet.	 Dabei	 liefern	 die	 Auftraggeber	 die	 Stoffe	 und		
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Accessoires,	die	fertig	genähten	Teile	werden	dann	re-
importiert.4

Schon	in	den	1970ern	wurde	die	«Passive	Lohnver-
edelung»	 oder	 «Outward	 Processing	 Trade»,	 wie	 der	
Terminus	 technicus	 euphemistisch	 heisst,	 besonders	
von	Westdeutschland	als	Strategie	zur	Rettung	der	Tex-
til-	und	Bekleidungsindustrie	in	den	eigenen	Ländern	
verfolgt.	 Die	 Strategie	 beinhaltet	 die	 Auslagerung	 der	
arbeitsintensiven	Teile	der	textilen	Kette	in	nahe	Billig-
lohnländer,	 während	 die	 lukrativen	 Abschnitte	 der	
Wertschöpfungskette	 im	 eigenen	 Land	 gehalten	 wer-
den.	 In	Jugoslawien,	wie	auch	in	Ostdeutschland	und	
anderen	 osteuropäischen	 Ländern,	 war	 «Lohn»-Nähe-
rei	ausserordentlich	verbreitet.	Jedes	Kind	kannte	den	
Ausdruck.	

Dieses	Produktions-	und	Handelssystem	ist	vorteil-
haft	für	die	Auftraggeber,	für	die	Lohnnähereien	jedoch	
weder	 in	 wirtschaftlicher	 noch	 in	 sozialer	 Hinsicht	
nachhaltig.	 Die	 Auftraggeber	 behalten	 die	 Kontrolle	
über	die	textile	Kette,	lagern	das	arbeitsintensive	Nähen	
aus,	ohne	in	die	Nähereien	investieren	zu	müssen	und	
profitieren	dabei	von	Zollbefreiungen,	Niedrigstlöhnen	
und	 Niedrigststandards.	 Die	 hohe	 Flexibilität	 für	 die	
Auftraggeber	macht	dagegen	die	Lohnnäh-Betriebe	ext-
rem	anfällig.	Sie	sind	abhängig	von	den	«Lohn»-Aufträ-
gen,	weisen	niedrigste	Gewinnmargen	aus	und	leben	so	
‹von	der	Hand	in	den	Mund›.	Die	«Lohn»-Näherei	stellt	
eine	 volks-	 und	 betriebswirtschaftliche	 sowie	 soziale	
Sackgasse	dar	–	eine	prekäre	Produktionsform	auf	Kos-
ten	der	NäherInnen.	

Der	wertmässige	Anteil	von	Bekleidung	am	Export	
der	Republik	Mazedonien	beläuft	 sich	 auf	 etwa	20	%.	
60	%	davon	gehen	nach	Deutschland,	gefolgt	von	Grie-
chenland	mit	ungefähr	15	%	(oft	Unteraufträge	griechi-
scher	Konfektionäre),	den	Niederlanden,	Italien,	Öster-
reich,	Grossbritannien	und	der	Schweiz.5

armut, informelle arbeit und  
arbeitslosigkeit 

Um	den	Kontext	der	Bekleidungsproduktion	in	der	Re-
publik	Mazedonien	einschätzen	zu	können,	ist	es	wich-
tig	die	sozioökonomischen	Bedingungen	im	Land	zu	be-
rücksichtigen.	 Während	 der	 letzten	 Dekade	 bewegte	
sich	die	regierungsamtlich	veröffentlichte	Arbeitslosen-
rate	 zwischen	 30	 und	 45	%.	 Der	 Anteil	 der	 Langzeit-
arbeitslosen	 (mehr	 als	 3	 Jahre	 ohne	 Erwerbsarbeit)	
bleibt	ebenfalls	stabil	bei	mehr	als	50	%.	

Die	informelle	Wirtschaft	hat	sich	auf	einen	Anteil	
der	Gesamtbeschäftigung	von	30	bis	40	%	eingepegelt.6	
Zum	Vergleich:	Diese	Anteile	sind	in	Rumänien	und	Al-
banien	 ähnlich,	 in	 Deutschland	 liegen	 sie	 bei	 15	 bis	
20	%	und	in	der	Schweiz	bei	5	bis	10	%.	

Selbst	 das	 Statistikamt	 gibt	 für	 2010	 eine	 relative	
Armutsquote	von	31	%	an.7	Auch	dieser	Anteil	hat	sich	
in	den	letzten	Jahren	nicht	wesentlich	verändert.	

Die	 Tabelle	 zeigt	 den	 Human	 Development	 Index	
(HDI)	europäischer	und	wichtiger	Bekleidungsproduk-
tionsländer8:

4	 Bei	Export	wie	auch	beim	ReImport	
fallen	keine	Zölle	an.	Die	ImportExport
Statistiken	der	Länder	weisen	zwar		
die	«Lohn»Bekleidung	aus,	aber	die	
Wertschöpfung	ist	infolge	der	be
grenzten	Geschäfte	und	niedrigen		
Löhne	so	gering,	dass	sie	wertmässig	
kaum	ins	Gewicht	fallen.	Statistisch	
werden	«Lohn»Textilien	deshalb	unter
bewertet.

5	 Sippo,	ch	(2012):	New	markets,	new	
opportunities.	The	textile	industry		
in	the	Republic	of	Macedonia.		
www.sippo.ch/internet/osec/.../pub_
nonfood_alpaca1109.pdf,	S.	27.

6	 34,9	%	in	2007	–	The	World	Bank	and	
European	and	Central	Asia	region
HDEU.	Policy	research	work	paper	5356:	
Shadow	economies	all	over	the	world,	
July	2010.	S.	23.

7	 www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_
en.aspx?rbrtxt=37

	 Die	offizielle	Statistik	der	RM	nutzt	die	
EUROSTATDefinition	der	relativen		
Armut:	70	%	der	MedianAusgaben.	Der	
gesamte	Bericht:	www.stat.gov.mk/
pdf/2011/4.1.11.48.pdf

8	 UNDP	(2011):	Human	Development	
Report	2011.	Sustainability	and	Equity:	
A	Better	Future	for	All.
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Der	HDI	der	Republik	Mazedonien	ist	demzufolge	we-
sentlich	geringer	als	der	Deutschlands	oder	der	Schweiz	
und	auch	etwas	niedriger	der	HDI	Bulgariens	oder	Al-
baniens.	Nur	die	Republik	Moldau	und	die	Türkei	ran-
gieren	dahinter.

Arbeitsmigration	 und	 Überweisungen	 von	 Fami-
lienmitgliedern	aus	dem	Ausland	gehören	zu	den	Über-
lebensstrategien	der	Menschen	in	der	Republik	Maze-
donien.	Daneben	ist	die	Subsistenzlandwirtschaft	und	
das	 Leben	 in	 der	 Grossfamilie	 eine	 existenzielle	 Not-
wendigkeit.	Viele	Menschen	sparen	zudem	an	Heizung	
im	 Winter;	 Urlaubsreisen	 sind	 für	 ArbeiterInnen	 ein	
Fremdwort.	

Liljana9: «Du fragst, wie wir überleben? was 
können wir Denn tun? wie können wir oh
ne Diesen Job über Die runDen kommen?  
ZuminDest kriegen wir JeDen monat recht
Zeitig unD regelmässig unseren lohn.»

	

9	 Die	Vornamen	sind	zum	Schutz	der	ArbeiterInnen	geändert.	
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Methode und erhebung der daten 

Die	 Forschungsbefunde,	 wie	 wir	 sie	 hier	 vorstellen,	
sind	Ergebnisse	der	ausserhalb	der	Fabriken	durchge-
führten	 Interviews	mit	Beschäftigten.	Bei	bis	zu	100		
Angestellten	 wurden	 mindestens	 5	 Interviews	 pro	
untersuchte	Fabrik	durchgeführt.	Bei	mehr	als	100	An-
gestellten	wurden	mindestens	10	Interviews	pro	Fabrik	
durchgeführt.	 Insgesamt	wurden	47	Arbeiterinnen	be-
fragt.	Es	handelt	 sich	dabei	um	qualitative	 Interviews	
eines	Teils	der	Belegschaft.	Die	Ergebnisse	lassen	Rück-
schlüsse	zu	vorhandenen	Problemen	in	den	untersuch-
ten	Fabriken	zu.	Es	kann	jedoch	nicht	geschlussfolgert	
werden,	 dass	 die	 beschriebenen	 Arbeitsbedingungen	
sämtliche	Arbeiterinnen	der	untersuchten	Fabriken	be-
treffen.	

Nebst	 den	 Interviews	 wurden	 Arbeitsrechtsakteu-
rInnen	befragt,	um	generellere	Einblicke	zur	Branche	zu	
gewinnen.

Die	Befunde	werden	nach	Arbeitsnormen	geordnet	
angeführt.	 Bei	 den	 ausgewählten	 Arbeitsnormen	 han-
delt	 es	 sich	 um	 Menschenrechte,	 wie	 sie	 in	 den	 ILO-
Kernarbeitsnormen,	 in	 der	 Allgemeinen	 Menschen-
rechtserklärung	und	in	den	für	die	Bekleidungsindust-
rie	 relevanten	 Kodexwerken	 enthalten	 sind.	 Der	
CCC-Verhaltenskodex	ebenso	wie	der	«FWF	Code	of	La-
bour	Practices»,	der	«FLA	Workplace	Code	of	Conduct»	
und	der	«ETI	Base	Code»	sowie	der	«Jo-In	Draft	Code»	
enthalten	übereinstimmend	die	genannten	Arbeitsnor-
men.	 Die	 Normenformulierung	 wird	 hier	 vom	 entwi-
ckeltsten	und	jüngsten	Kodex	übernommen,	dem	Jo-In	
Draft	Code10.	Wir	vergleichen	dessen	Vorschriften	mit	
dem	 Arbeitsgesetz	 in	 der	 Republik	 Mazedonien	 und	
stellen	 die	 gesetzlichen	 Anforderungen	 der	 Realität	
gegenüber.	

zu den untersuchten Betrieben  
und ihren auftraggebern 

Interviewt	 wurden	 fast	 ausnahmslos	 Beschäftigte	 aus	
Berufsbekleidungswerken,	 die	 für	 medizinisches	 Per-
sonal,	Köche,	Soldaten,	PolizistInnen	oder	Fluglinien-
personal	 Arbeitsbekleidung	 produzieren.	 Die	 Arbeite-
rInnen	 gaben	 an,	 dass	 sie	 beispielsweise	 für	 diese	
Endnutzer	 nähten:	 Swiss	 International	 Airlines,	 Kan-
tonspolizei,	Swisscom,	Schweizer	Armee	(armasuisse),	
Air	Berlin	und	Deutsches	Heer.

Die	untersuchten	Betriebe	exportieren	in	erster	Li-
nie	in	die	Schweiz,	nach	Österreich	und	Deutschland.

erzwungene Überstunden

Forced labour, that is any work or service exacted  
under the threat of penalty or for which the person 
concerned has not offered himself or herself vol-
untarily including prison and bonded labour, shall not  
be used. Workers shall not be required to lodge ‹de-
posits› or identity papers with their employer and 
shall be free to terminate their employment after rea-
sonable notice. Workers shall be free to leave the  
factory at all times and the freedom of movement of 
those who live in employer controlled residences 
shall not be restricted.
(Relevant iLo conventions are: no. 29 and 105 – 
Relevant iLo Recommendation: no. 35)

Die Übereinkommen wurden von der Republik Mazedo-
nien ratifiziert und in nationales Gesetz überführt.  
Die regulären Arbeitstage sind von Montag bis Freitag. 

In	4	von	5	Betrieben	gaben	ArbeiterInnen	an,	dass	sie	je-
den	 Samstag	 Überstunden	 leisten.	 Im	 5.	 Betrieb	 wird	
Samstag	 ebenfalls	 gearbeitet,	 die	 40	 Wochenstunden	
sind	 dort	 auf	 6	 Arbeitstage	 verteilt.	 Produktionsziele	
sind	so	angesetzt,	dass	sie	in	4	von	5	Betrieben	in	der	
regulären	Arbeitszeit	nicht	zu	schaffen	sind.

In	2	der	5	Fabriken	erreichen	gemäss	Aussagen	der	
Interviewten	trotz	Überstunden	nicht	alle	NäherInnen	
den	gesetzlichen	Mindestlohn.	In	2	von	5	Betrieben	be-
richteten	die	ArbeiterInnen,	dass	sie	befürchteten,	ihre	
«Anwesenheitsprämie»	 (für	 Anwesenheit	 am	 Arbeits-
platz	im	gesamten	Monat)	zu	verlieren,	wenn	sie	es	ab-
lehnten,	Überstunden	zu	leisten.	

Kommen	 diese	 Elemente	 von	 Zwang	 zusammen,	
handelt	es	sich	um	erzwungene	Überstunden,	insbeson-
dere	wenn	der	gesetzliche	Mindestlohn	und	die	Tages-
solls	nicht	in	der	regulären	Arbeitszeit	erreicht	werden	
können	 oder	 wenn	 Überstunden	 über	 das	 gesetzlich	
vorgeschriebene	 Mass	 hinaus	 geleistet	 werden.	 Dies	
komme	 gelegentlich	 vor,	 wenn	 Aufträge	 abzuarbeiten	
seien,	gaben	NäherInnen	an.

Liljana: «wenn Der chef sagt, Dass Der auf
trag fertig gemacht werDen muss, würDe 
es mir nicht einfallen, nach Der arbeit 
nach hause Zu gehen. sonst kriege ich kei
nen tag frei, wenn ich ihn mal brauche.»

10	 Zitate	vom	JoIn	Draft	Code,	für	den	es	
keine	autorisierte	deutsche	Überset
zung	gibt.	JoIn	=	Joint	Initiative	on	
Corporate	Accountability	and	Workers’	

Rights	2002	–	2010;	bestehend	aus	CCC	
–	Clean	Clothes	Campaign,	FWF	–		
Fair	Wear	Foundation,	NL.	ETI	–	Ethical	
Trading	Initiative,	UK,	FLA	–	Fair	Labour	

Association,	USA,	WRC	–	Workers	
Rights	Consortium,	USA.
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Ungleicher Lohn

the company shall not engage in or support discrimi-
nation in hiring, remuneration, access to training, 
promotion, discipline, termination of employment, 
retirement or any other terms of employment based  
on race, colour, sex, religion, political opinion or  
affiliation, national extraction or social origin, caste, 
marital status, sexual orientation, pregnancy, family  
responsibilities, trade union activities or member-
ship, disability or age. the company shall not inter-
fere with the exercise of the rights of workers to ob-
serve tenets or practices, or to meet needs relating  
to on race, colour, sex, religion, political opinion or 
affiliation, national extraction or social origin, caste, 
marital status, sexual orientation, trade union mem-
bership, disability or age. Women and men shall 
receive equal remuneration for work of equal value, 
equal evalua tion of the quality of their work and 
equal opportunities to fill all positions open. no be-
haviour that is sexually coercive, threatening, abusive 
or exploitative, including gestures, language and 
physical contact, shall be allowed. (...) 
(Relevant iLo conventions are: no. 100, 111 and 183 – 
Relevant iLo Recommendation: no. 90 and 111)

Das ILO-Übereinkommen 100 definiert das «Prinzip des 
gleichen Lohnes für gleichwertige Arbeit». Die Konven-
tionen 100 und 111 wurden von der Republik Maze-
donien ratifiziert. Nicht-Diskriminierung als Prinzip ist im 
Arbeitsgesetz und im Verfassungsartikel 9 verankert. 

Die	Tabelle11	zeigt	die	durchschnittlichen	Nettolöhne	in	
verschiedenen	 Sektoren	 einschliesslich	 der	 Beklei-
dungs-	und	Schuhbranchen	für	alle	Beschäftigten	laut	
amtlicher	Statistik,	die	auf	Informationen	der	Betriebs-
leitungen	basiert.

sektor nov. 2011 (mkD) E
12

Herstellung	von	Kfz.	und	
Anhängern

28	108 454

Durchschnittslohn 20	834 336

Durchschnittslohn	im		
verarbeitenden	Gewerbe

15	313 247

Konfektionsindustrie	
(85	%	Arbeiterinnen)

10	794 174

Schuhherstellung 		9	275 150

Laut amtlicher Statistik erhalten Beschäftigte in der 
Bekleidungs- und Schuhbranche
1.	den	 niedrigsten	 Nettolohn	 unter	 allen	 verarbeiten-

den	Gewerben	und
2.	ein	Drittel	des	Lohnes	in	der	Kfz-Herstellung.	
	
Im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 deutlich	 Gender-seggre-
gierten	Charakter	dieser	Branchen	deutet	bereits	dieser	
Sektorenvergleich	auf	 strukturell	ungleiche	Löhne	 für	
gleichwertige	 Arbeit	 (hinsichtlich	 Berufsausbildung	
und	Arbeitsanforderungen)	hin.	

Der	Human	Development	Report	2009	schätzt	das	
Verhältnis	von	weiblichen	zu	männlichen	Erwerbsein-
kommen	in	der	Repbulik	Mazedonien	mit	49%	ein.	In	
Serbien	 verdienen	 Frauen	 59%	 und	 in	 Kroatien	 etwa	
68%	des	Erwerbseinkommens	von	Männern.13

Frauen	verdienen	also	nicht	einmal	die	Hälfte	des	
Erwerbseinkommens	 der	 Männer.	 Ist	 dies	 darauf	 zu-
rückzuführen,	dass	Frauen	weniger	erwerbstätig	sind?	
Die	Statistiken	zeigen	jedoch	fast	den	identischen	Grad	
an	Erwerbstätigkeit.	Es	kann	deshalb	gefolgert	werden,	
dass	Frauen	in	Niedriglohnjobs,	in	prekären	und	unge-
schützten	 Erwerbsarbeitstätigkeiten	 überrepräsentiert	
sind.	Die	Bekleidungsindustrie	trägt	einen	entscheiden-
den	Teil	dazu	bei.	

Betrachtet	man	die	Arbeitsteilung	innerhalb	des	Be-
triebes	gaben	die	befragten	Arbeiterinnen	wie	auch	Ar-
beitsrechtsakteurInnen	an,	dass	die	verschiedenen	Tä-
tigkeiten	 Männern	 und	 Frauen	 so	 zugeteilt	 werden,	
dass	 Frauen	 fast	 ausschliesslich	 Akkord	 arbeiten	 und	
Männer	dort	beschäftigt	werden,	wo	Stücklohn	und	Ak-
kord	 keine	 Rolle	 spielen.	 Männer	 verdienen	 deshalb	
wesentlich	häufiger	einen	höheren	Stundenlohn	wäh-
rend	Frauen	pro	Stück	bezahlt	werden	und	unbezahlte	
Überstunden	 zur	 Tagessollerreichung	 leisten	 müssen.

11	 State	Statistical	report	No:	4.1.12.06	
from	27/01/2012,	S.	3	and	4.

12	 1	EUR	=	62	MKD	(4.	Mai	2012)

13	 B.	Apostolova	(2010)	Gender	gap	in	
western	Balkan	countries,	Paper	prepa
red	for	presentation	at	the	World	bank	

Int.	Conference,	14.	–	15	December	2010,	
Brussels.	S.	5.



© evB_erklärung von Bern_ Ju ni 2012 // 8RepoRt Mazedonien

Streikrecht gesetzlich eingeschränkt; 
keine arbeitnehmerinnen-interessenver-
tretung 

the right of all workers to form or join trade unions 
of their choice and to bargain collectively shall be 
recognised and respected. the company shall recog-
nise the trade union(s) of the workers’ choice. the 
company shall adopt a positive approach towards the 
activities of trade unions and an open attitude to-
wards the organisational activities of workers. no 
worker, or prospective worker, shall be subject to dis-
missal, discrimination, harassment, intimidation or 
retaliation for reason of union membership or partici-
pation in trade union activities. the company shall 
ensure that workers’ representatives have free access 
to all workplaces to carry out their representation 
functions and shall not, without justification, impede 
access for union organisers to employees.
(Relevant iLo conventions are: no. 87, 98, 135 and 
154 – Relevant iLo Recommendation 143)

Diese Übereinkommen sind im Arbeitsgesetz und in der 
Verfassung integriert. Gewerkschaften können unge-
hindert tätig werden; Tarifverhandlungen sind möglich; 
allerdings ist das Streikrecht eingeschränkt.14

es gibt zwei Gewerkschaftsverbände, die in der  
Bekleidungsindustrie aktiv sind: 
–	Die	Gewerkschaft	für	die	Textil-,	Leder-	und	Schuh-

industrie,	die	Mitglied	im	SSM	(Gewerkschaftsbund)	
ist.	

–	Die	Union	Unabhängiger	Autonomer	Gewerkschaften	
Mazedoniens	(UNASM),	die	dem	Internationalen	Ge-
werkschaftsbund	(IGB)	angeschlossen	ist.	

	
In	keiner	der	5	untersuchten	Fabriken	gab	es	eine	Arbei-
terInnenvertretung.	 ArbeiterInnen	 sehen	 sich	 ohne	
Schutz;	niemand	kümmere	sich	um	ihre	Rechte.	Arbei-
terInnen	 in	 der	 Bekleidungsindustrie	 tendieren	 dazu,	
schlechte	 Bedingungen	 als	 unabänderliche	 Attribute	
des	Kapitalismus	zu	akzeptieren.	Gewerkschaften	gehö-
ren	in	ihrem	Verständnis	eher	dem	alten	sozialistischen	
System	 an.	 Die	 Beschäftigten	 geben	 generell	 an,	 Ge-
werkschaften	nicht	zu	trauen	und	ihnen	nicht	zuzutrau-
en,	etwas	an	ihrer	Situation	ändern	zu	können.	

In	einem	der	5	Betriebe	konstatierten	 Interviewte,	
dass	 Arbeitgeber	 es	 nicht	 gern	 sähen,	 wenn	 sich	 Ge-
werkschaften	in	ihren	Fabriken	betätigen	würden.	

Insbesondere	 Frauen	 vermeiden	 alles,	 was	 ihren	
Arbeitsplatz	 gefährden	 könnte,	 da	 ihre	 Familien	 von	
ihrem	 Einkommen	 existenziell	 abhängig	 sind.	 Viele	
Frauen	(schätzungsweise	60	%)	sind	HauptverdienerIn-
nen	ihrer	Familien.

emilija: «mein mann ist arbeitslos. mein 
sohn geht in einer anDeren staDt in Die be
rufsschule. meine tochter besucht Die 
grunDschule. Du fragst Dich wahrschein
lich, wie wir mit 8000 mkD (129 eur) über
leben können. Von Diesen 8000 mkD gebe 
ich 3000 mkD (48 eur) meinem sohn für sein 
wgZimmer. unD 2000 mkD (32 eur) taschen
gelD für Den monat. wenn er nach hause 
kommt, bereite ich für ihn essen für Die 
ganZe folgenDe woche Vor, Damit er kein 
gelD für essen ausgeben muss. 3000 mkD 
(48 eur) bleiben Dann noch übrig. was kann 
ich Damit machen? sollte ich strom DaVon 
beZahlen oDer lieber kleiDung für meine 
kinDer oDer was anDeres? wir haben 
glück, Denn wir haben ein kleines stück 
lanD, wo wir nahrungsmittel für uns an
bauen können. ausserDem bringt auch mei
ne schwiegermutter ihre rente Von 7000 
mkD (113 eur) ein. …unD ich VerDiene noch 
relatiV Viel. Die meisten kriegen weniger.»

14	 ITUC’s	2009	Annual	Survey	of	Violati
ons	of	Trade	Union	Rights.	

	 http://survey09.ituccsi.org/survey.

php?IDContinent=4&IDCoun
try=MKD&Lang=EN	(18.4.2012)
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Löhne auf armutsniveau

Workers shall have the right to a living wage. Wages 
and benefits paid for a standard working week shall, 
as a floor, always comply with all applicable laws,  
regulations and industry minimum standards and 
shall be sufficient to meet basic needs of workers and 
their families and provide some discretionary income. 
the level of wages and benefits will be reviewed on  
a regular basis. Freedom of collective bargaining will 
be respected. deductions from wages shall not be 
made for disciplinary purposes, nor shall any deduc-
tions not provided for by national law be permitted 
without the express written permission of the worker 
concerned. all workers shall be provided with written 
and understandable information about their employ-
ment conditions, including wages and benefits, before 
entering employment. the particulars of their wages 
shall be provided to the workers concerned for the 
whole pay period each time they are paid. Remunera-
tion shall be rendered either in cash or check form,  
in a manner convenient to workers. Wages and other 
benefits shall be paid on a regular and timely basis. 
(Relevant iLo conventions are: no. 95 and no. 131. 
Relevant iLo Recommendations are: no. 131 and 135)

Artikel 32 der Verfassung fordert: JedeR ArbeitnehmerIn 
hat das Recht auf eine adequate Entlohnung. 

Das in dieser Hinsicht jüngst geänderte Arbeits-
gesetz schreibt vor, dass der gesetzliche Mindestlohn 
wie auch ggf. vorgegebene Produktionsziele innerhalb 
der regulären gesetzlichen Arbeitszeit von 40 Wochen-
stunden zu erreichen sein müssen; der Arbeitslohn 
muss nach Stunden berechnet werden. 

Die Regierung, Arbeitgeberverband und Gewerk-
schaften handelten 2011 einen gesetzlichen Mindest-
lohn von 8050 MKD (130 EUR) aus, der 2012 in Kraft 
treten sollte. Die Bekleidungs- und Schuhbranche sind 
jedoch davon ausgenommen worden.15 Eine Über-
gangszeit wurde für diese Sektoren vereinbart. Davor 
galt bis 2011 der tariflich verhandelte Mindestlohn  
von 5500 MKD (89 EUR). Das Mindestlohngesetz sieht 
keine Inflationsindexierung vor.

Wenn 8 Überstunden pro Woche, wie sie häufig in 
der Republik Mazedonien geleistet werden, mit dem ge-
setzlich vorgeschriebenen Bonus von 35 % bezahlt  
werden, dann ergibt sich für 2012 ein Mindestlohn von 
7830 MKD/127 EUR; wenn der Bonus wie im Jo-In  
Draft Code 50 % beträgt, so muss der Mindestlohn für 
eine 48-Stunden-Woche bei 8020 MKD/129 EUR liegen.
Der gesetzliche Mindestnettolohn entsprechend dem 

Mindestlohngesetz sieht für die Bekleidungsindustrie 
bis 2015 folgende Mindestnettolöhne vor:

Jahr
mindestlohn  
(mkD) E

16 chf17

2011	(Tarifvertrag) 5500 89 107

2012	(gesetzl.	Mindestlohn) 6263 101 122

2013	(gesetzl.	Mindestlohn) 6859 110 134

2014	(gesetzl.	Mindestlohn) 7454 120 146

2015	(gesetzl.	Mindestlohn) 8050	=	100	% 130 157

In 2 der 5 untersuchten Betriebe können laut Aussagen 
der Interviewten selbst mit Überstunden nicht alle Ar-
beiterInnen den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. 

Der	tatsächliche	Arbeitslohn,	einschliesslich	Über-
stunden	 und	 Prämien,	 liegt	 laut	 Angaben	 der	 Befrag	-	
ten	 in	 2	 der	 5	 Firmen	 für	 einen	 Teil	 der	 Belegschaft	
unter	 dem	 gesetzlichen	 Mindestlohn	 für	 2012	 von		
6263	MKD/101	EUR	und	teilweise	gar	unter	dem	Mini-
maltariflohn	von	5500	MKD/89	EUR.	In	diesen	beiden	
Fabriken	arbeiten	die	Beschäftigten	mit	dem	niedrigs-
ten	Nettolohn	75 bzw. 150 Arbeitsstunden pro Monat 
ohne Bezahlung.18

Der	Nettomonatslohn	in	einer	der	untersuchten	Fa-
briken	liegt	laut	ArbeiterInnen	in	einigen	Fällen	sogar	
bei	4000	MKD/64	EUR.	Die	befragten	Arbeiterinnen	die-
ser	Fabrik	erhalten	für	die	reguläre	40-Stunden-Woche	
ein	Arbeitseinkommen,	das	den	gesetzlichen	Mindest-
lohn	für	2012	gerade	erreicht	oder	darunter	liegt.	Alle	
Beschäftigten,	 die	 den	 Durchschnittslohn	 von	 6000	
MKD/97	EUR	 (inkl.	Überstunden)	verdienen,	 arbeiten	
monatlich	 41	 Stunden	 ohne	 Bezahlung!19	 Pro Monat 
und für alle 30 NäherInnen hochgerechnet bedeutet 
dies 1230 «gestohlene» Arbeitsstunden. 

Disziplinarische Lohnkürzungen treten in 3 der 5 Fir-
men auf.
Angestellte	 erhalten	 eine	 «Anwesenheitsprämie»,	
wenn	sie	während	eines	Monats	immer	anwesend	sind,	
das	heisst,	wenn	sie	nicht	wegen	Krankheit	oder	ande-
ren	persönlichen	Gründen	fehlten	oder	zu	spät	kamen.	
NäherInnen	geben	an,	diese	Prämie	zu	verlieren,	wenn	
sie	nicht	Überstunden	arbeiten	wollen.

Diese	Anwesenheitsprämie	wirkt	sich	de	facto	wie	
eine	disziplinarische	Lohnkürzung	aus,	die	 gegen	na-
tionales	 Arbeitsgesetz	 und	 den	 Jo-In	 Draft	 Code	 ver-
stösst.

15	 Alle	Sektoren,	in	denen	der	Durch
schnittsbruttolohn	unter	15	600	MKD	
lag,	erhielten	eine	«Anpassungszeit»	
von	3	Jahren.	Es	handelt	sich	im	We
sentlichen	um	die	Bekleidungs	und	
Schuhbranche.	

16	 1	EUR	=	62	MKD	(4.	Mai	2012)

17	 1	CHF	=	51	MKD	(4.	Mai	2012)
18	 	=	gesetzlicher	Mindestlohn	(6263	MKD)	

für	40	Wochenstunden	geteilt	durch	
den	tatsächlich	gezahlen	Stundenlohn	
[=	tatsächlicher	Monatslohn	durch	tat
sächlich	geleistete	Arbeitsstunden	als	
durchschnittliche	monatliche	Arbeits
zeit]	–	176	Std.

19	 =	gesetzlicher	Mindestlohn	(6263	MKD)	
für	40	Wochenstunden	geteilt	durch	
den	tatsächlich	gezahlen	Stundenlohn	
[=	tatsächlicher	Monatslohn	durch		
tatsächlich	geleistete	Arbeitsstunden	
als	durchschnittliche	monatliche	
Arbeitszeit]	–	176	Std.
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Liljana: «ich bete Dafür, Dass ich gesunD blei
be unD immer Zur arbeit gehen kann, Denn 
sonst – wer weiss, was ich sonst VerDiene.»

Löhne werden nach Stückzahl berechnet 
Beschäftigte,	 insbesondere	 NäherInnen,	 erhalten	 laut	
Interviewaussagen	einen	Stücklohn	–	ihr	Lohn	wird	nicht	
wie	gesetzlich	vorgeschrieben	nach	Arbeitsstunden	be-
rechnet.	 Sie	 kennen	 die	 Produktionsziele,	 die	 sie	 er-
reichen	 müssen.	 Deshalb	 bleibt	 die	 Überstundenent-
lohnung	 völlig	 intransparent.	 Teils	 fehlt	 den	 befragten	
ArbeiterInnen	jegliche	Information	darüber,	wie	sich	der	
Lohn	zusammensetzt	(Basislohn,	Überzeit,	Bonus	usw.).	

ArbeitsrechtsakteurInnen	 schätzen	 ein,	 dass	 die	
	gesetzlich	vorgeschriebene	Arbeitsstundenabrechnung	
vielfach	vorgetäuscht	wird.	Eine	verspätete	Anmeldung	
der	Beschäftigten	bei	den	Sozialversicherungen	scheint	
laut	Einschätzungen	der	ArbeitsrechtsakteurInnen	eben-
falls	weit	verbreitet	zu	sein.

Der tatsächliche Lohn wie der gesetzliche Mindestlohn 
sind bei Weitem nicht existenzsichernd!
Die	Berechnungen	verschiedener	Stakeholder	über	die	
notwendigen	Haushaltsausgaben	einer	vierköpfigen	Fa-
milie	gehen	aus	der	folgenden	Tabelle	hervor.

Die	Berechnungen	der	Gewerkschaft	SSM	und	des	
Statistikamtes	 geben	 für	 wichtige	 Haushaltsausgaben	
wie	Heizung	oder	Bildung	keine	Beträge	an.	Wenn wir 
die Kalkulationen mit denen aus Stakeholder- und Be-

schäftigen-Interviews zusammenfassen, kommen wir 
auf einen Basis-Existenzlohn von 39 000 MKD/625 EUR/ 
750 CHF.

Somit	beläuft	sich	der	gesetzliche	Mindestlohn	für	
2012	 auf	 16	%	 dieses	 Basis-Existenzlohnes	 und	 21	%	
der	durchschnittlichen	Haushaltsausgaben.	

Die	meisten	ArbeiterInnen	 in	den	5	Fabriken	ver-
dienen	 zwischen	 5000	 und	 12	000	 MKD/80	 und	 193	
EUR	einschliesslich	Überstunden	und	Prämien.	Umge-
rechnet	 auf	 eine	 40-Stunden-Woche	 sind	 das	 4400–	
10	154	MKD/71–163	EUR.

Der	(gewichtete)	Durchschnittslohn	einschliesslich	
Überstunden	 und	 Prämien	 beläuft	 sich	 in	 den	 unter-
suchten	 Betrieben	 auf	 etwa	 9000	 MKD/145	 EUR,	 das	
heisst	7266 MKD/117 EUR für die Standardarbeitszeit.20

Mit	diesem	Einkommen	können	die	ArbeiterInnen
–	24	%	der	durchschnittlichen	Haushaltsausgaben	(laut	

Statistikamt	und	ohne	Heizungsausgaben)	respektive
–	19	%	eines	Basis-Existenzlohnes	abdecken.

In	der	Republik	Mazedonien	werden	laut	amtlicher	Sta-
tistik	40	bis	45	%	des	Lohnes	für	die	Ernährung	ausgege-
ben.	Da	Näherinnen	durchschnittlich	wesentlich	weni-
ger	verdienen,	ist	dieser	Anteil	für	sie	höher.	Viele	leben	
in	 Grossfamilien	 und	 betreiben	 Subsistenzlandwirt-
schaft.	Die	Bewirtschaftung	eines	eigenen	Stückes	Land	
ist	eine	entscheidende	Überlebensstrategie,	mit	der	die	
Armutslöhne	 aufgefangen	 werden.	 Die	 ArbeiterInnen	

20	berechnet	mit	einem	Überstunden
zuschlag	von	50		%.

21	 Währungskurs	4	May	2012	–	www.oan
da.com/lang/de/currency/converter

22	Household	consumption	in	the	Repu
blic	of	Macedonia,	2010,	www.stat.gov.
mk/publikacii/4.4.11.01.pdf	Zu	beachten	
ist,	dass	die	Ausgaben	für	Heizung	

nicht	vorgesehen	sind	und	die	Aus
gabengruppen	aus	Gründen	der		
Vergleichbarkeit	leicht	angepasst	

	 wurden.

MonatLiCHe HaUSHaLtSaUSGaBen

LokaLe nGo
basisexistenzlohn

2010

  mkD E

SSM
minimales haushalts 

budget 2012

StatiStikaMt
Duchschnittliche haushalts 

ausgaben 2010

Ernährung	 12	000 193  13	166	MKD (211	E)  12	822	MKD (205	E): 42,7%

Strom	und	Wasser 5	000 80  10	020	MKD (161	E)  4	955	MKD (79	E): 16,5%

Gesundheits	und	Hygieneprodukte 3	000 48  2	684	MKD (43	E)  1	021	MKD (16	E): 3,4%

Transport	(lokale	NGO	+	SSM:		
Busticket	für	eine	SchülerIn	und	eine	ArbeiterIn)

2	000 32  2	340	MKD (37	E)  1	772	MKD (28,5	E): 5,9%

Bildung	(lokale	NGO:	Grundschule)	+	Kultur	
(Theater,	Konzert,	Kino,	einmal	im	Monat	Restaurant)

5	000 80  1	070	MKD (17	E)  270	MKD (4	E): 0,9%

Heizung	(lokale	NGO:	mit	Holz	für	einen	Raum) 2	000 32 Enthalten	in	Strom/Wasser Keine	Angabe

Bekleidung	(1	Kleidungsstück/Monat) 1	500 24  1	850	MKD (30	E)  1	772	MKD (28,5	E): 5,9%

Wohnen:		
Miete,	Hypothek	oder	Unterhaltungskosten

3	000 48 Enthalten	in	Strom/Wasser  2	102	MKD (34	E): 7,0%

Jahresurlaub 2	500 40 Keine	Angabe  600	MKD (10	E): 2,0%

Kommunikation	(Telefon,	Internet) 3	000 48  1	200	MKD (19	E)  1	111	MKD (18	E): 3,7%

Verschiedenes	z.B.	Steuern,	Dienstleistungen,		
Mitgliedsbeiträge,	Geschenke,	Spenden

 3	604	MKD (58	E): 12,0%

Summe 39	000 625	21	 32	330	MKD  (518	E)  30	029 MKD (481	E)22: 100%	
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23	Quelle:	www.stat.gov.mk	und	eigene	Berechnungen	(siehe	S.	10	und	15)

sind	gezwungen,	ihre	Löhne	durch	Subsistenzlandwirt-
schaft	zu	subventionieren.	Damit	üben	die	Frauen	zwei	
Vollzeitjobs	 nebeneinander	 aus,	 was	 zu	 80	 Wochen-
arbeitsstunden	führen	kann.	

Ein	Grund	für	die	grosse	Abhängigkeit	der	Arbeite-
rInnen	von	ihrem	Arbeitsplatz	ist	der	Umstand,	dass	sie	
nur	so	krankenversichert	sind.	Ein	Jobverlust	bedeutet	
von	daher	nicht	nur	den	Verdienstverlust,	sondern	auch	
den	Wegfall	des	Zugangs	zu	medizinischer	Versorgung	
für	die	ArbeiterInnen	und	ihre	Kinder.	Es	gibt	in	der	Re-
publik	Mazedoniens	keine	kostenlose	Basisversorgung.	

Biljana: «ich bin 26 unD habe Drei kinDer 
Zwischen 3 unD 7 Jahren. ich lebe mit mei
nem mann, meinen schwiegereltern unD 
Der grossmutter meines mannes Zusam
men. wir haben Vieh – kühe, schweine,  
Ziegen unD hühner. ausserDem bewirt
schafte ich ein felD mit PaPrika, tomaten, 
kartoffeln, bohnen. als Die fabrik noch 
nicht im Dorf war, musste ich allein  
Den ganZen haushalt machen, kochen,  
bügeln, PutZen, alles Vieh Versorgen unD 
noch Das felD bestellen. als Die beklei
Dungsfabrik öffnete, habe ich Dort  
angefangen Zu arbeiten unD bin froh, Dass 
ich für meine familie gelD VerDiene unD 
wir kranken unD rentenVersichert sinD.»

Wegen	 Krankheitsausfall	 oder	 Urlaub	 wird	 der	 Lohn	
weiter	geschmälert.	

Liljana: «ich arbeite als näherin. um 6 uhr 
stehe ich auf, um Das frühstück für  
meine familie ZuZubereiten. mein mann hat 
keine arbeit. er erhält eine rente für men
schen mit behinDerung. wir haben einen 
sohn unD eine tochter. mein sohn ist auch 
arbeitslos; seine frau arbeitet wie ich  
in einer nähfirma. sie haben ein kinD. meine 
tochter ist lehrerin geworDen, aber  
Diesen beruf braucht man scheinbar nicht. 
wir leben Zu sechst im haus, leben Von 
Zwei löhnen Von 6000 mkD unD einer rente. 
es ist hart, aber was können wir tun?  
irgenDwie kommen wir Durch.»

Lidija: «ich weiss gar nicht mehr, was urlaub 
beDeutet. wir brauchen gelD, um feuer 
holZ für Den winter Zu kaufen, aber auch 
meine waschmaschine ist kaPutt. ich werDe 
eine neue auf kreDit kaufen müssen.»
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Überstunden: exzessiv

the company shall comply with applicable laws and 
industry standards on working hours, whichever  
offers greater protection. the regular workweek shall 
be as defined by law but shall not exceed 48 hours. 
Workers shall be provided with at least one day  
off after each six consecutive days of work, as well as 
public and annual holidays. all overtime work shall 
be voluntary, shall not be demanded on a regular  
basis, shall be reimbursed at least at such a premium 
rate as required by law and under no circumstances 
shall exceed 12 hours per employee per week. in  
those countries where a premium rate for overtime is 
not legally required, workers shall be compensated 
for overtime at a premium rate at least one and one 
half of their regular hourly compensation rate.
(Relevant iLo conventions are: no. 1)

Das Gesetz der Republik Mazedonien sieht vor, dass die 
Standardarbeitswoche 40 Stunden umfasst und  
5 Tage in der Woche mit maximal 8 Überstunden pro 
Woche dauert. Überstunden sollten mit einem Zuschlag 
von 35 % entlohnt werden – weniger, als der Jo-In Draft 
Code vorgibt.

Der Jahresurlaub beträgt 20 Arbeitstage. 

Samstage: «normale» arbeitstage; kein Überstunden-
zuschlag von 35 % 
In	4	von	5	Betrieben	geben	die	Befragten	an,	zwischen	
46	und	48	Wochenstunden	zu	arbeiten.	In	allen	unter-
suchten	Fabriken	wird	von	Montag	bis	Samstag	gearbei-
tet.	Samstage	sind	«normale»	Arbeitstage,	die	am	Sams-
tag	geleisteten	Überstunden	werden	gemäss	Berichten	
der	Arbeiterinnen	nicht	als	solche	angesehen	und	be-

zahlt.	Die	Produktionsziele	bzw.	Normen	sind	so	ausge-
legt,	dass	die	Samstage	notwendig	sind,	um	sie	zu	errei-
chen.	Gelegentlich	muss	gemäss	den	Arbeiterinnen	auch	
an	Sonntagen	und	Feiertagen	weitergearbeitet	werden.	

Es	 gibt	 Hinweise,	 dass	 wegen	 des	 Akkord-	 und	
Stücklohnsystems	 die	 Überstunden	 manchmal	 über-
haupt	 nicht	 und	 generell	 nicht	 mit	 Zuschlag	 bezahlt	
werden.	

emilija: «es ist gut, Dass wir nicht am sonn
tag arbeiten müssen. so kann ich Den 
haushalt erleDigen, PutZen, wäsche wa
schen, essen für meinen sohn kochen unD 
seine kleiDung Zurecht machen. an ar  
beits tagen bin ich sehr ausgelaugt unD 
kann geraDe Die notwenDigsten sachen 
machen.»

Lidija: «an 6 tagen arbeite ich, aber auch 
sonntags Zu hause. Da muss ich PutZen, 
waschen, bügeln, Vielleicht Die kleiDung 
Der kinDer flicken. manchmal müssen  
wir noch am abenD arbeiten, um Die nor
men Zu erfüllen.»

Jahresurlaub: nicht oder nicht vollständig gewährt 
In	3	der	5	untersuchten	Betriebe	können	die	befragten	
Beschäftigten	 durchschnittlich	 nur	 10	 der	 20	 vorge-
schriebenen	 Urlaubstage	 nehmen.	 Ausserdem	 ver-
wenden	sie	Urlaubstage	an	Samstagen,	Feiertagen,	bei	
Krankheit	oder	anderen	persönlichen	Anlässen,	da	sie	
Angst	haben,	«frei»	zu	beantragen.
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Gravierende Gesundheitsgefährdungen

the company, bearing in mind the prevailing knowl-
edge of the industry and of any specific hazards,  
shall provide a safe, hygienic and healthy working  
environment and shall take adequate steps to  
prevent accidents and injury to health arising out of, 
associated with or occurring in the course of work,  
by minimising the causes of hazards inherent in the 
working environment. Men and woman workers shall  
not be exposed to hazards, including glues and sol-
vents, which may endanger their reproductive health. 
the company shall appoint a senior management  
representative who will be responsible for the health 
and safety of all workers, and be accountable for the 
implementation of the Health and Safety elements  
of this code. the company shall establish a safety and 
health cooperation committee with worker represen-
tative participation. all workers shall receive regular 
and recorded health and safety training, and such 
training shall be repeated for new and reassigned 
workers. a worker shall have the right to remove her-
self or himself from imminent serious danger. the 
company shall establish systems to detect, avoid  
or respond to potential threats to the health and sa-
fety of all workers. the company shall provide, for 
use by all workers, access to potable water and clean 
toilet facilities, and, when necessary, suitable facil-
ities for food storage. the company shall ensure that 
accommodation, where provided, is clean, safe, and 
meets the basic needs of the workers.
Relevant iLo conventions are: no. 155 – 
Relevant iLo Recommendation 164

Das Arbeitsgesetz integriert diese Regelungen und for-
dert beispielsweise bei mehr als 10 Beschäftigten die 
Wahl eines bzw. einer «VertreterIn für Arbeitsschutz». 

Arbeits-	und	Gesundheitsschutz	war	nicht	Gegenstand	
der	Untersuchung.	Gleichwohl	berichteten	ArbeiterIn-
nen	 über	 regelmässig	 auftretende	 Probleme	 wie	 das	
Fehlen	verstellbarer	Nähstühle	und	Schutzvorrichtun-
gen	an	den	Nähnadeln,	ungenügende	Beleuchtung	und	
–	sehr	verbreitet	–	ungenügende	Heizung	im	Winter	und	
Klimatisierung	im	Sommer.	ArbeiterInnen	fühlen	sich	
extrem	 ausgelaugt	 von	 ihrer	 Arbeit.	 Viele	 sind	 krank,	
obwohl	sie	dadurch	den	«Anwesenheitsprämie»	verlie-
ren.	Diese	Befunde	waren	für	die	ForscherInnen	beson-
ders	 schockierend,	 da	 sie	 –	 nach	 all	 den	 Erklärungen	
der	Unternehmen	über	 ihre	Verantwortung	–	 erwartet	
hatten,	 dass	 wenigsten	 diese	 einfachen	 Basisanforde-
rungen	erfüllt	wären.

asbest
Aus	 einer	 Fabrik	 berichteten	 die	 ArbeiterInnen,	 dass	
das	Dach	Asbest	enthält.	Es	war	zum	Zeitpunkt	der	Re-
cherche	nicht	klar,	ob	diese	gefährlich	Substanz	ange-
messen	eingeschlossen	ist.	Das	Fabrikgebäude	befindet	
sich	neben	der	Schule.	Es	musste	daher	dringend	abge-

klärt	werden,	ob	Renovationsbedarf	besteht.	Die	betrof-
fene	 Schweizer	 Firma	 hat	 mittlerweile	 ein	 Gutachten	
erstellen	 lassen	 und	 festgestellt,	 dass	 keine	 unmittel-
bare	Gefahr	für	die	ArbeiterInnen	besteht.

keine arbeitsschutz-Vertretung
In	keiner	der	untersuchten	Fabriken	gab	es	laut	Arbei-
terInnen	eine	Person,	die	für	den	Arbeitsschutz	verant-
wortlich	ist.	

Verwendung von Hilfsgeldern
Den	ArbeiterInnen	und	auch	ArbeitsrechtsakteurInnen	
zufolge	wurden	in	einigen	Nähfabriken	Anlagen	mit	fi-
nanzieller	 Unterstützung	 von	 staatlichen	 oder	 quasi	
-staatlichen	 Entwicklungshilfeagenturen	 aus	 Norwe-
gen,	 Deutschland	 und	 Österreich	 installiert.	 Es	 gab		
keine	 Hinweise	 darauf,	 dass	 die	 Finanzierung	 dieser	
Anlagen	an	die	Einhaltung	der	geschäftlichen	Sorgfalts-
pflicht	 (due	 diligence)	 bezüglich	 Menschenrechte	 ge-
knüpft	war.	

Liljana: «es ist kaltes wetter, aber in Der 
fabrik ist es noch kälter. ich muss 4 – 5 
oberteile anZiehen unD mir einen gürtel 
umlegen. man kann eine fabrikhalle nicht 
mit Zwei heiZern warm bekommen. Die 
arbeitsbeDingungen sinD eben so. wir sinD 
Die ganZe Zeit an Den nähmaschinen, wir 
bewegen uns nicht, unD Du fühlst, wie Die 
kalte luft Von Den fenstern kommt. unse
re hänDe sinD eis. Dabei arbeiten wir mit 
einem sPeZiellen stoff, einem steifen halb
leinencanVas, Der schwer ist. beim nähen 
müssen wir stark aufPassen. wenn Diese 
beDingungen so weitergehen, werDen wir 
in Drei Jahren krank unD behinDert sein. 
Zu hause heiZen wir einen raum, unD ich 
warte sehnsüchtig Darauf, Von Der arbeit 
nach hause Zu kommen, um micht Dort auf
wärmen Zu können.»
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kurzzeitarbeitsverträge 

Work performed must be on the basis of a recognised 
employment relationship established through nation-
al law and/or practice. the obligations to workers  
under labour or social security laws, and regulations 
arising from the regular employment relationship, 
shall not be avoided through the use of labour-only 
contracting, subcontracting or homeworking arrange-
ments or through apprenticeship schemes where  
there is no real intent to impart skills or to provide 
regular employment. nor shall any such obligations 
be avoided through the excessive use of fixed-term 
contracts of employment.

Ein schriftlicher und von amtlichen Stellen kontrollierter 
Arbeitsvertrag und ein Anmeldungsbeleg bei der  
Sozialversicherung sind gesetzlich vorgeschrieben. 

Die maximal mögliche Zeit, für die Kurzzeitarbeits-
verträge immer wieder erneuert werden können, ist auf 
5 Jahre festgelegt worden.

In	 allen	 5	 Betrieben	 berichten	 die	 Arbeiterinnen,	
dass	 die	 Arbeitsverträge	 befristet	 sind.	 In	 4	 Fabriken	
werden	sie	laut	den	Befragten	alle	3	bis	6	Monate	neu	
abgeschlossen.	Kurzzeitverträge	sichern	den	Besitzern	
und	Auftraggebern	Flexibilität,	sie	nehmen	jedoch	den	
ArbeiterInnen	 jede	 Chance	 auf	 Zukunftsplanung	 für	
sich	und	ihre	Familien	planen.	

Lidija: «ich unterschreibe alle 6 monate 
einen arbeitsVertrag. niemanD weiss, was 
in 6 monaten ist.»



© evB_erklärung von Bern_ Ju ni 2012 // 15RepoRt Mazedonien

24	 Namen	der	Fabriken	und	der	Schweizer	
Firmenkunden	sind	der	CCC	bekannt,	
wurden	aber	zum	Schutz	der	ArbeiterIn
nen	weggelassen.	

25	 =	Tatsächlich	gezahler	Lohn	einschl.	
Überstunden	und	Zuschläge	/	tat
sächlich	geleistete	monatliche	Arbeits
stundenzahl	5	durchschnittliche	Mo
natsstunden	bei	40StundenWoche		

Mo	–	Fr	(176	Stunden).	Es	ist	zu	beach
ten,	dass	diese	Berechnung	den	

	 Überstundenzuschlag	nicht	beachtet,	
der	diese	Zahl	weiter	reduzieren	würde.	
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